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Rechtsgrundlagen 
 

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. 
I S. 3634), geändert durch Art. 9 des Gesetzes vom 10.09.2021 (BGBI. I. S. 4147)  
-in der zur Zeit geltenden Fassung- 
 
Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - 
BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom  21.11. 2017  (BGBl. I S. 3786), 
geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBI. I S. 1802)  
-in der zurzeit geltenden Fassung- 
 
Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des 
Planinhalts (Planzeichenverordnung - PlanZV) in  der  Fassung  der Bekanntmachung 
vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 
14.06.2021 (BGBl. I S. 1802). -in der zurzeit geltenden Fassung- 
 
Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - 
BNatSchG) vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Art. 1 des 
Gesetzes vom 18.08.2021 (BGBI I. S. 3908). -in der zurzeit geltenden Fassung- 
 
Gesetz zum Schutz der Natur in Nordrhein-Westfalen (Landesnaturschutzgesetz - 
LNatSchG NRW) in der Fassung vom 15.11.2016 (GV. NRW. S. 934), geändert durch 
Art. 5 des Gesetzes vom 04.05.2021 (GV. NRW. S. 560).  
-in der zurzeit geltenden Fassung- 
 
Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbauordnung 2018 - BauO NRW 
2018), in der Fassung vom 21.07.2018 (GV. NRW. 2018 S. 421), geändert durch Art. 3 
des Gesetzes vom 14.09.2021 (GV NRW S. 1086). -in der zurzeit geltenden Fassung- 
 
Wassergesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz - LWG) in der 
Fassung des Art. 1 des Gesetzes vom 08.07.2016 (GV. NRW S. 559), geändert durch 
Art. 1 des Gesetzes vom 04.05.2021 (GV. NRW S. 560, ber. S. 718).  
-in der zurzeit geltenden Fassung- 
 
Wasserhaushaltsgesetz (WHG) vom 37.07.2009 (BGBI. I S. 2585), geändert durch Art. 
2 des Gesetzes vom 18.08.2021 (BGBI. I S. 3901). -in der zurzeit geltenden Fassung- 
 
Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von 
Altlasten (Bundesbodenschutzgesetz - BBodSchG) vom 17.03.1998 (BGBI. I S.502), 
geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 25.02.2021 (BGBI. I S.306)  
-in der zurzeit geltenden Fassung- 
 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) i.d.F. der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW S. 666 ff), geändert durch Art. 3 des 
Gesetzes vom 29.09.2020 (GV. NRW S. 916). -in der zurzeit geltenden Fassung- 
 
 
Bezugsquelle für DIN-Normen u. VDI-Richtlinien: Beuth Verlag GmbH, Burggrafenstraße 6, 
10787 Berlin (Tel.: 030/2601-0; Fax: 030/2601-1260). 
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A. Planungsrechtliche Festsetzungen 
 

In Ergänzung der Planzeichnung der 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 
25 „Auf Schieferstein“ werden die nachfolgenden Festsetzungen getroffen. 
Die bisherigen Festsetzungen des Bebauungsplans Nr. 25 gelten weiter. 
Festsetzungen ohne Relevanz für den Geltungsbereichs der 1. Änderung 
entfallen. Ergänzte oder geänderte Festsetzungen sind in Kursiv-Schrift 
kenntlich gemacht. 

 
1. Art der baulichen Nutzung, Höhe baulicher Anlagen 
 

1.1 „Allgemeines Wohngebiet“ (WA) gemäß § 4 Abs. Nr. 1 und 2 BauNVO. Die 
gemäß § 4, Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen sind 
unzulässig. 
 

1.2 entfällt. 
 
 
2. Maß der baulichen Nutzung  

 
2.1 Im WA-Gebiet sind gemäß § 9, Abs.1 Nr. 6 BauGB nicht mehr als zwei 

Wohneinheiten je Wohngebäude zulässig. 
 
2.2 Die Grundflächenzahl (GRZ) im WA-Gebiet beträgt 0,3; die Geschossflächenzahl 

(GFZ) beträgt 0,4. 
 
2.3 entfällt. 
 
2.4 Bei der Ermittlung der Geschossflächenzahl (GFZ) sind die Flächen von 

Aufenthaltsräumen außerhalb der Vollgeschosse, einschließlich der zu ihnen 
gehörenden Treppenräume und einschließlich ihrer Umfassungswände, 
mitzurechnen (§ 20, Abs. 3 BauNVO). Versetzte Geschosse sind ausdrücklich 
zugelassen. 

 
2.5 Im Allgemeinen Wohngebiet (WA) ist ausschließlich die Errichtung von 

Einzelhäusern zulässig. 
 
2.6 Die Firsthöhe wird gemessen ab Oberkante Fertigfußboden (OKFF) des 

untersten Vollgeschosses (uV). Die max. zulässige Höhe (OKFFuV) der 
jeweiligen Nutzungsschablone ist der Planzeichnung zu entnehmen. 

 
2.7 Die Traufhöhe wird gemessen ab Oberkante Fertigfußboden des untersten 

Vollgeschosses (OKFFuV) bis zum Schnittpunkt der Außenfläche des 
aufgehenden Mauerwerks mit der Außenseite der Dachhaut in der Mitte der 
traufseitigen Gebäudewände. Die max. zulässige Höhe der jeweiligen ist der 
Nutzungsschablone zu entnehmen. 

 
2.8 Die Festlegung der max. Höhe (OKFF) des untersten Vollgeschosses (uV) ist der 

jeweiligen Nutzungsschablone zu entnehmen. 
 
 Bezugspunkte für das jeweilige Bauvorhaben ist die Oberkante (OK) der fertigen 

Straße (Endausbauhöhe, gemessenen auf der Straßenachse) und die jeweilige 
Mitte der straßenseitigen Fassade des Wohnhauses (Hauptgebäudekörper).  

 



 

PE Becker GmbH, Abteilung Städtebau und Bauleitplanung 

 
 

Gemeinde Dahlem, 1.Änderung Bebauungsplan Nr. 25, „Auf Schieferstein“     4/10 

Gemessen wird der Höhenunterschied im rechten Winkel bzw. radial (in Kurve) 
zur Straßenachse. Grenzt ein Baugrundstück mit zwei Seiten an eine 
Verkehrsfläche (Eckgrundstück) und kann auch von einer der beiden Straßen 
angebunden werden, so ist der Mittelwert maßgebend der sich aus beiden Höhen 
ergibt. 

 
Die maßgebliche Höhe für das jeweilige Bauvorhaben ist anhand der im 
Achsverlauf der Planstraße eingetragenen Koordinaten und den zugehörigen 
Höhenangaben (in m über NHN) des Koordinatenverzeichnisses durch 
Interpolation zu ermitteln. 

 
 

3. Garagen und Stellplätze, Nebenanlagen, Einfriedigungen 

 
3.1 Garagen, Carports und Stellplätze sind im WA-Gebiet allgemein zulässig, soweit 

sie in den überbaubaren Grundstücksflächen oder in den seitlichen 
Abstandsflächen der Baugrundstücke liegen.  

 
Vor den Garagen und Carports ist im Bereich der Zufahrt ein Mindestabstand von 
5,00 m zu den Verkehrsflächen einzuhalten. 

 
3.2 In den WA-Gebieten sind ein Mal pro Baugrundstück untergeordnete 

Nebenanlagen gem. § 14 Abs. 1 BauNVO bis max. 30 cbm Brutto-Rauminhalt 
zulässig. Dies gilt auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen, mit 
Ausnahme der gekennzeichneten Flächen für Anpflanzungen oder 
Pflanzbindungen. Zu Straßenverkehrsflächen ist von diesen Nebenanlagen ein 
Mindestabstand von 15 m einzuhalten. Die Bestimmungen der BauO NRW sind 
zu beachten. 

 
3.3 Die der Versorgung des Baugebietes mit Elektrizität, Gas, Wärme und Wasser 

sowie der Ableitung von Wasser dienenden Nebenanlagen im Sinne des § 14 
Abs. 2 BauNVO sind als Ausnahme innerhalb der Baugebiete zulässig, sofern sie 
so eingegrünt werden, dass sie der Sicht von öffentlichen Verkehrsflächen aus 
entzogen sind, soweit dies technisch möglich ist. Dies gilt auch für 
fernmeldetechnische Nebenanlagen. 

 
3.4 Vor die Außenwand des Hauptbaukörpers vortretende, untergeordnete 

Gebäudeteile (Erker oder Balkone, Dachvorsprünge etc.) sind gem. § 6 Nr. 7 
BauO NRW im Plangebiet zulässig. Darüber hinaus ist gem. § 23, Abs. 3 
BauNVO ein Vorspringen von nicht nur untergeordneten Gebäudeteilen 
(Garagen, Nebenanlagen,  Wintergärten) über die Baugrenze hinaus bis 1,00 m 
Tiefe in max. 3,50 m Breite je Baugrundstück ausnahmsweise zulässig. Dies gilt 
nicht für Garagen und Carports. 

 
  
4. Vermeidungsmaßnahmen 

 
4.1 Die nicht überbauten oder befestigten Flächen innerhalb der Baugebiete sind zu 

begrünen.  
 
4.2 Ausgestaltung der Stellplätze und Zufahrten 
 Zur Verringerung des Niederschlagswasserabflusses und zur teilweisen 

Erhaltung der Bodenfunktion sind Stellplätze und deren Zufahrten, sowie wie die 
Zufahrten zu Garagen, Hauszugänge, Terrassen und andere befestigte Flächen 
so anzulegen, dass die Wasserdurchlässigkeit der Beläge dauerhaft 
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gewährleistet ist. Zulässig sind z.B. Schotterrasen, wassergebundene Decken, 
Rasenpflaster mit mindestens 2 cm breiten Fugen, offenporige und 
wasserdurchlässige Pflasterbeläge etc..  

 
4.3 Die im Bebauungsplan gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB gekennzeichneten 

Hecken und Bäume sind dauerhaft zu erhalten. Während der Bauphase sind alle 
im Plangebiet zu erhaltenden Gehölze insbesondere die Bäume, Sträucher und 
Hecken entlang der Wirtschafts- und Erschließungswege, gemäß der DIN 18920 
(oder analog RAS-LP 4) in ihrem Kronen-, Stamm- und Wurzelbereich zu 
schützen. 
 

4.4 Oberboden ist entsprechend § 202 BauGB (Schutz des Mutterbodens) und DIN 
18915 (Bodenarbeiten für vegetationstechnische Zwecke) von allen Bau- und 
Betriebsflächen gesondert abzutragen, zu sichern und zur späteren 
Wiederverwendung zu lagern. Zur Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit und zum 
Schutz vor Erosion sind Oberbodenmieten spätestens nach 6 Wochen mit 
geeignetem Saatgut (Luzerne oder andere stark wurzelnde Leguminosen) 
einzusäen. Nach Möglichkeit sind zumindest die obersten 30 cm   des 
Bodenprofils wieder auf dem Baugrundstück einzubringen. 

 
4.5 Unbelasteter Erdaushub ist nach Möglichkeit einer Wiederverwendung 

zuzuführen. Unvermeidbare Belastungen des Bodens (Verdichtung, Vermischung 
mit Fremdstoffen) sind nach Beendigung der Baumaßnahme zu beseitigen. Die 
Bauarbeiten sind so durchzuführen, dass eine Verschmutzung des Bodens 
ausgeschlossen bleibt.  

 
4.6 Die im Bebauungsplan gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB gekennzeichnete 

Grünlandbrache ist dauerhaft zu erhalten und alle 1-2 Jahre zu mähen. Während 
der Bauphase darf die Fläche nicht als Lagerstätte für Materialien, Aushub, 
Abfälle oder Maschinen in Anspruch genommen werden.  

 
4.7 Maßnahmen zur Beseitigung der Baum-, Strauch- und Krautschicht sowie 

baubedingte Beanspruchungen von Vegetation und Gehölzen (z.B. Anlage von 
Lagerplätzen, Aufschüttungen, Befahren von Vegetationsflächen) sind außerhalb 
der Brut- und Aufzuchtzeit wildlebender Vogelarten (Zeitraum für 
Revierbesetzung, Balz und Brut bis zum Ausfliegen der Jungtiere) 
durchzuführen. Die Beseitigung der Vegetation ist innerhalb des Zeitraumes vom 
1. Oktober bis 29. Februar durchzuführen.   

 
 
5. Ausgleichsmaßnahmen / Grünordnung 
 

Die Ziffern 5.1 bis 5.3 befinden sich außerhalb des Geltungsbereiches der 1. 
Änderung und entfallen. 

 
5.4 Neupflanzung von Gehölzstrukturen auf privaten Grundstücksflächen 
 Zur Ein- und Durchgrünung sowie für den naturschutzrechtlichen Ausgleich sind 

auf den gekennzeichneten Flächen heimische Sträucher gemäß der Artenliste zu 
pflanzen. Der Abstand der Pflanzen sollte 1,2 bis 1,5 m betragen (mindestens 50 
Pflanzen pro 100 m² Pflanzfläche). Die einzelnen Straucharten sind in Gruppen 
zu 3-5 Exemplaren derselben Art zu pflanzen. In die Pflanzung sind die 
Hochstämme gemäß der Ziffer 5.5 zu integrieren. 
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5.5  Baumpflanzungen auf WA-Flächen: 
 Auf jedem Baugrundstück ist je angefangene 300 m² Grundstücksfläche 1 

heimischer Laubbaum oder Obsthochstamm (Mindestqualität: Hochstamm, 2 x 
v., StU 10-12 cm) gemäß Artenliste (Ziffer 5.8) zu pflanzen. Sofern auf dem 
Grundstück eine Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern oder 
sonstigen Bepflanzungen gemäß Ziffer 5.4 festgesetzt wurde, ist mindestens 1 
Baum davon in diesen Pflanzstreifen zu integrieren. Andererseits ist mindestens 
1 weiterer Baum außerhalb der nach Ziffer 5.4 festgesetzten Flächen zu 
pflanzen. 

 
5.6 entfällt. 
 
5.7 Öffentliche Grünfläche: 
 Die öffentliche Grünfläche ohne Festsetzungen zum Erhalt oder zur Pflanzung 

von Gehölzen bzw. für Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft 
ist als Grünfläche zu gestalten, zu erhalten und zu pflegen. 

 
5.8 Artenliste für Pflanzungen 
 

Laubbäume als Hochstämme und Heister: 
 

(Mindestpflanzgröße bei Heistern, 2xv, m.B., 150 - 200 cm; bei Hochstämmen, 
2xv., StU 10-12)  

 

Acer campestre Feldahorn 
Acer pseudoplatanus Bergahorn 
Betula pendula Sandbirke 
Carpinus betulus Hainbuche 
Fagus sylvatica Rotbuche 
Fraxinus excelsior Esche 
Malus sylvestris Holzapfel 
Prunus avium  Vogelkirsche 
Quercus petraea Traubeneiche 
Quercus robur Stieleiche 
Salix caprea Salweide 
Tilia platyphyllos Sommerlinde 
Ulmus glabra Bergulme 

 
Sträucher 
Mindestpflanzgröße 2xv, o.B., Höhe 60-100 cm 
 

Cornus mas Kornelkirsche 
Cornus sanguinea Hartriegel 
Corylus avellana Hasel 
Crataegus laevigata Zweigriffliger Weißdorn 
Crataegus monogyna Eingriffliger Weißdorn 
Frangula alnus Faulbaum 
Prunus spinosa Schlehe 
Rhamnus frangula Faulbaum 
Rosa canina Hundsrose 
Salix caprea Salweide  
Sambucus racemosa Traubenholunder 
Viburnum opulus Wasserschneeball 
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Obstbaumhochstämme  (10-12 cm Stammumfang) z.B.: 
 

Apfel: 
Baumanns Renette,  
Bäumchesapfel,  
Danziger Kantapfel,  
Doppelte Luxemburger Renette, 
Prinzenapfel 
 
Birne: 
Gute Graue,  
Köstliche von Charneux 
Pastorenbirne,  
 
Kirsche: 
Ludwigs Frühe, 
Morellenfeuer, 
Schattenmorelle 
 
Pflaume: 
Hauszwetsche, 
Ontario Pflaume 
 
 

5.9    entfällt. 
 
 
6. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen 

 
Die Ziffern zu 6. werden dem Kapitel B Bauordnungsrechtliche Festsetzungen 
zugeteilt. 
 
 

7. Aufschüttungen und Abgrabungen 
 
entfällt. 
 
 

8. Flächen für Rückhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser 
 

8.1 Im WA-Gebiet ist gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB anfallendes 
Niederschlagswasser aus der Dachentwässerung in einer auf der privaten 
Grundstücksfläche gelegenen Regenrückhalteeinrichtung (z.B. 
Versickerungsmulde, Zisterne, naturnaher Teich usw.) zu sammeln und zu 
speichern.  

 
8.2 Das Fassungsvermögen der Rückhalteeinrichtung muss mindestens 20 Liter pro 

qm versiegelter Grundstücksfläche betragen. Der Nachweis hinsichtlich der 
Dimensionierung ist im Baugenehmigungsverfahren zu führen. 
 

8.3 Überschüssiges Wasser ist durch einen Überlauf in die Regenwasserkanalisation 
einzuleiten. 
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B. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen 
 

1. Für die Hauptgebäude sind nur geneigte Dächer, (Walm-, Sattel- oder 
gegeneinander versetzte Pultdächer) zulässig.  

 
 Die zulässige Dachneigung für die Hauptdachflächen der Gebäude beträgt 25° 

bis 45°. Aneinanderstoßende Gebäude müssen gleiche Dachneigungen 
aufweisen.  

 
 Für Garagen und untergeordnete Nebenanlagen sind auch Flachdächer zulässig. 

Die zulässige Dachneigung beträgt 0° bis 45°. Flachdächer < 25° sind 
verpflichtend zu begrünen. 

 
2. Dachbegrünungen sind ausdrücklich zulässig. Wenn technisch erforderlich, kann 

bei begrünten Dächern die im Bebauungsplan festgelegte Mindestdachneigung 
unterschritten werden. 

 
 

C. Hinweise und Empfehlungen: 
 

1. Einfriedungen: 
Für Grundstückseinfriedungen werden folgende Heckenpflanzen empfohlen: 

 
Hainbuche     (Carpinus betulus), 
Eingriffliger Weißdorn   (Crataegus monogyna), 
Rotbuche     (Fagus sylvatica), 
Gemeiner Liguster       (Ligustrum vulgare) 
 

2. Böschungen und Randeinfassungen der verkehrlichen Erschließung 
Damit die Randeinfassungen der öffentlichen Verkehrsanlagen mit ihrer 
Hinterkante dem Grenzverlauf entsprechen, ergibt sich ggf. die Notwendigkeit, 
die Betonrückenstützen auf den privaten Grundstücksflächen herzustellen. Dies 
ist von den Eigentümern zu gestatten. Ferner ergeben sich aufgrund der 
Hängigkeit des Geländes beim Bau der Verkehrsanlagen Aufschüttungen und 
Abgrabungen, die in die privaten Grundstückflächen hineinragen und von den 
Eigentümern zu dulden sind. Beim späteren Straßenausbau können sich hier 
noch geringfügige Abweichungen gegenüber den in der Planzeichnung 
dargestellten Abgrabungs- und Aufschüttungsflächen ergeben.  

 
3. Grundwasser 

Es dürfen keine schädlichen Veränderungen der Beschaffenheit des 
Grundwassers eintreten. Bei der Planung unterirdischer Anlagen (Keller, 
Garagen etc.) und baulichen Maßnahmen (z.B. Abdichtung) zum Schutz vor 
hohen Grundwasserständen, ist dies zu berücksichtigen.  

 

4. Denkmalpflege 
Gemäß §§ 15 und 16 DSchG NW (Meldepflicht und Verhalten bei der Ent-
deckung von Bodendenkmälern) ist, beim Auftreten archäologischer Bodenfunde 
oder Befunde, die Gemeinde als Untere Denkmalbehörde oder das Rheinische 
Amt für Bodendenkmalpflege, Außenstelle Nideggen, Zehnthofstr. 45, 52385 
Nideggen, Tel. 02425/9039-0, Fax: 02425/9030-199 unverzüglich zu informieren. 
Bodendenkmal und Fundstelle sind zunächst unverändert zu erhalten. Die 
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Weisung des Rheinischen Amtes für Bodendenkmalpflege für den Fortgang der 
Arbeiten ist abzuwarten. 

 
5. Anschüttungen und Abgrabungen 

Bei der Errichtung von Bauwerken, die gleichzeitig in gewachsenem Fels und in 
angeschüttetem Boden gründen, ist zu beachten, dass Gründungen auf 
unterschiedlichen Bodenarten zu Setzungsunterschieden und evtl. zu 
Risseschäden führen können. Außerdem wird empfohlen selbstständige 
Anschüttungen und Abgrabungen auf 1 m zu begrenzen. 
 

6. Immissionsbelästigungen durch landwirtschaftliche Nutzung 
Die Anlieger des Baugebietes müssen mit folgenden zeitweiligen 
Einschränkungen aufgrund der ordnungsgemäßen und ortsübliche 
Bewirtschaftung angrenzender landwirtschaftlicher  Flächen rechnen: 
  -   Geruchsimmissionen beim Ausbringen von Gülle, Stallmist oder Jauche. 

-   Staubimmissionen beim Ausbringen bestimmter Handelsdünger und bei der 
Bodenbearbeitung bei trockener Witterung, 

-   Lärmimmission beim Einsatz landwirtschaftlicher Maschinen auf den 
Nutzflächen. 

Beschwerden wegen deren Auswirkungen kann nicht abgeholfen werden. 
 

7. Immissionsbelästigung durch Eisenbahnbetrieb 
Durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Betriebsanlagen entstehen 
Immissionen. Entschädigungsansprüche oder Ansprüche auf Schutz- oder 
Ersatzmaßnahmen können gegen die DB AG nicht geltend gemacht werden, da 
die Bahnstrecke eine planfestgestellte Anlage ist. 
 

8. Immissionsbelästigung durch militärisches Fluggebiet 
Das Plangebiet befindet sich im Bereich des Militärflugplatzes Spangdahlem. 
Daher ist mit Lärm- und Abgasimmissionen zu rechnen. 
 

9. Außenbeleuchtung 
Aus Gründen des Insektenschutzes und zum Schutz von Fledermausarten ist bei 
der Notwendigkeit einer Außenbeleuchtung die Verwendung von LED mit 
warmweißer Lichtfarbe ratsam. Um die Lichtwahrnehmung der Insekten zu 
verhindern / verringern, sollte das Abstrahlspektrum nicht unterhalb von 400 nm 
liegen. Außerdem sollte darauf geachtet werden, dass Lampen nicht in den 
oberen Halbraum abstrahlen. Um das Eindringen von Insekten vermeiden, sollten 
vollständig gekapselte Lampengehäuse verwendet werden. 
 

10. Schutz vor Vogelschlag 
Bei der Einplanung von großen Fensterfronten wird empfohlen vogelfreundliches 
Glas zu verwenden, um Vogelschlag zu vermeiden. Es sollte ein 
reflektionsarmes, nicht spiegelndes Glas mit geprüftem Vogelschutzmuster 
verwendet werden. Aufklebbare Greifvogel-Silhouetten und sogenannte 
„Birdpens“ sind leider wirkungslos und sollten nicht verwendet werden. Beispiele 
befinden sich in der Broschüre „Schmid, H., W. Doppler, D. Heynen & M. Rössler 
(2012): Vogelfreundliches Bauen mit Glas und Licht. 2. überarbeitete Auflage. 
Schweizerische Vogelwarte Sempach“. Zudem sollte auf Übereckverglasungen 
verzichtet werden. 
 

11. Fledermauskästen 
Es wird empfohlen an der Außenfassade oder im Dachbereich geplanter 
Bauvorhaben Einschlupfmöglichkeiten für Fledermäuse zu schaffen. Hierzu 
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können geeignete Fledermauskästen in die Fassade eingelassen werden (z.B. 
Einbausteine) oder Flachkästen an der Fassade angebracht werden. 
 

 
Aufgestellt: Mai 2022 

Satzungsbeschluss 
 

Stand: 20.05.2022 

 

 

 

 

 

 

 

Die 1.Änderung des Bebauungsplans Nr. 25 wurde gemäß § 10 (3) BauGB als 

Satzung beschlossen und tritt mit der Bekanntmachung in Kraft. 

 

 
Dahlem, den…………..……    Dahlem, den…………..…….  
 
 
 
…………..………………………   …………..……………………… 

(Bürgermeister)     (Ratsmitglied) 
 
 


